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Zürich, 5. Mai 2014 
 
Stellungnahme zum Bericht des Bundesrats betreffend  
- "Titelschutz formaler Bildungsgänge inklusive Weiterbildungsmaster an 

Fachhochschulen" (Postulat 12.3019, WBK-N) sowie  
- "Weiterbildungsmaster der Fachhochschulen. Beibehaltung von Anerkennung und 

Titelschutz" (Motion 11.3921, SR Ivo Bischofberger) 

 
 
Sehr geehrte Frau Henrich 
 
Gerne nehmen wir Bezug auf die verschiedenen Gespräche und Korrespondenzen 
betreffend Titelschutz und Anerkennung von Weiterbildungsmaster an Fachhochschulen. 
Gleichzeitig danken wir Ihnen für die weiteren Abklärungen zu übergangsrechtlichen Fragen. 
 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass im Rahmen der Anerkennung von Weiterbildungsmaster 
gemäss Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz (HFKG) der Hochschulrat für 
mögliche Rahmenvorschriften und die Kantone für den Titelschutz zuständig sind. Eine 
temporäre Weiterführung einer eidgenössischen Anerkennung bzw. eines eidgenössischen 
Titelschutzes aufgrund heutiger, offener kantonaler Regelungen wird von Ihnen als in hohem 
Mass widersprüchlich beschrieben und muss abgelehnt werden. 
 
Um die Anerkennung und die hohe Qualität von Weiterbildungsmaster dennoch 
gesamtschweizerisch zu sichern und gegenüber den Studierenden wie gegenüber dem 
Arbeitsmarkt verbindliche Aussagen machen zu können, sind weitere Möglichkeiten im 
Rahmen der Akkreditierung zu prüfen. Zudem werden wir auf die involvierten Kreise der 
Schweizerischen Hochschulkonferenz zugehen, um raschmöglichst einheitliche Rahmen zu 
erlassen (HFKG, Art. 12, Abs 3a). 
 
Mit freundlichen Grüssen 

  
 

Christian Wasserfallen Toni Schmid 
Präsident FH SCHWEIZ, Nationalrat Geschäftsführer FH SCHWEIZ 
christian.wasserfallen@fhschweiz.ch toni.schmid@fhschweiz.ch 
 
Kopie z.K. an 

- Ständerat Ivo Bischofberger 
- Sekretariat der Kommmission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) 

http://www.fhschweiz.ch/
mailto:mailbox@fhsuisse.ch
http://www.fhsuisse.ch/
http://www.titelumwandlung.ch/
http://www.fhmaster.ch/
http://www.fhjobs.ch/

